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Ewiger Anspruch auf Urlaubsabgeltung?

1/09

  Wichtige 
E c k p u n k t e 
der Recht-
s p r e c h u n g 
zu Verfall 
und Abgel-
tung von Ur-

laubsansprüchen hat der 
Europäische Gerichtshof 
(EuGH) kürzlich gekippt 
- mit unabsehbaren wirt-
schaftlichen Folgen für Ar-
beitgeber.

Urlaub muss im laufenden 
Kalenderjahr genommen wer-
den. Eine Übertragung auf 
das nächste Kalenderjahr ist 
nur in Ausnahmefällen mög-
lich. Die Übertragung kann 
längstens bis zum 31. März 
des Folgejahres geschehen. 
Wird der Urlaub bis zu diesem 

Zeitpunkt nicht beantragt 
und gewährt, erlischt der An-
spruch. Kann der Urlaub nicht 
genommen werden, weil der 
Arbeitnehmer im gesamten 
Kalenderjahr und im anschlie-
ßenden Übertragungszeit-
raum arbeitsunfähig war, geht 
der Anspruch ersatzlos unter. 
Ein Anspruch auf Abgeltung 
des Urlaubs besteht nicht und 
zwar auch dann nicht, wenn 
das Arbeitsverhältnis endet. 
Das war über viele Jahre hin-
weg ständige Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts.

In einem Urteil vom 20. Ja-
nuar 2009 (Aktenzeichen  
C- 350/06 und 520/06) hat 
der EuGH nun entschieden, 
dass der Anspruch auf bezahl-
ten Jahresurlaub bei einem 
ordnungsgemäß krankge-
schriebenen Arbeitnehmer 
nicht von der Voraussetzung 
abhängig gemacht werden 
darf, dass der Arbeitnehmer 
während des Kalenderjahres 
auch tatsächlich gearbei-
tet hat. Die Regelungen des 
deutschen Bundesurlaubs-
gesetzes, nach denen der 
Urlaubsanspruch spätestens 
am Ende des Übertragungs-
zeitraums untergeht, hält der 
EuGH für europarechtswidrig. 
Entgegen der bisherigen deut-
schen Regelung geht er davon 
aus, dass der Anspruch auf 
bezahlten Jahresurlaub nicht 
verfallen darf, wenn der Ar-
beitnehmer wegen seiner Ar-
beitsunfähigkeit bis zum Ende 
des Übertragungszeitraums 
den Urlaub nicht in Anspruch 
nehmen konnte. 
Konsequenzen hat diese neue 
Rechtsprechung des EuGH für 

die Fälle, in denen der Arbeit-
nehmer bereits mehr als ein 
Jahr lang ununterbrochen 
arbeitsunfähig ist. Lohnfort-
zahlung muss der Arbeitgeber 
hier nicht mehr leisten, da  
diese Verpflichtung gemäß  
§ 3 Abs. 1 Entgeltfortzahlungs-
gesetz nach sechs Wochen 
endet. Bisher bestand ab dem  
1. April eines jeden Jahres 
auch kein Urlaubsanspruch 
oder ein entsprechender Ab-
geltungsanspruch mehr für 
das vorangegangene Kalen-
derjahr. 

Wirtschaftliche Belastungen 
hatte der Arbeitgeber in die-
sen Fällen also grundsätzlich 
nicht zu fürchten. Angesichts 
ungewisser Chancen, eine 
krankheitsbedingte Kündi-
gung vor Gericht erfolgreich 
verteidigen zu können, ver-
zichteten viele Unternehmen 
vor diesem Hintergrund da-
rauf, die Arbeitsverhältnisse 
mit langzeiterkrankten Mit-
arbeitern schnellstmöglich zu 
beenden. 

In Konsequenz des EuGH-
Urteils sind Arbeitgeber nun 
verpflichtet, langzeiterkrank-
ten Mitarbeitern den Jahres-
urlaub auch dann abzugelten, 
wenn während des gesamten 
Kalenderjahres und bis zum 
31. März des Folgejahres we-
gen der bestehenden Arbeits-
unfähigkeit keine Arbeitslei-
stung erbracht wurde. Besteht 
dieser Zustand über mehrere 
Jahre hinweg, besteht die Ge-
fahr, die Abgeltung für jedes 
einzelne dieser Jahre zahlen 
zu müssen.
Angesichts des Umstandes, 

dass im Falle derartiger Er-
krankungen die Prognose 
schwierig ist, wie lange die 
Arbeitsunfähigkeit noch fort-
besteht, sind krankheitsbe-
dingte Kündigungen in einer 
solchen Situation nicht risiko-
los. Es wird nicht immer mög-
lich sein, eine entsprechende 
Kündigung vor dem Arbeits-
gericht erfolgreich zu vertei-
digen. Wegen der beschrie-
benen wirtschaftlichen Folgen 
werden viele Arbeitgeber den 
Versuch dennoch zwingend 
unternehmen müssen. 

Im Übrigen ist durchaus da-
von auszugehen, dass auch 
die Arbeitsgerichte die ge-
schilderten wirtschaftlichen 
Zwänge zukünftig in ihre Be-
wertung mit einfließen lassen. 
Die Chancen, eine Kündigung 
wegen lang andauernder Er-
krankung eines Mitarbeiters 
rechtswirksam aussprechen zu 
können, dürften damit deut-
lich steigen.

Auf den ersten Blick scheint 
das Urteil des EuGH sehr ar-
beitnehmerfreundlich zu 
sein, stärkt es doch den Ur-
laubsanspruch bzw. den kor-
respondierenden Abgeltungs-
anspruch. Es steht aber zu 
befürchten, dass sich diese 
Rechtsprechung im Ergebnis 
gegen die Interessen lang-
zeiterkrankter Mitarbeiter 
auswirkt und dazu führt, dass 
deutlich mehr betroffene Ar-
beitsverhältnisse als bisher 
ohne die Chance auf Rück-
kehr gekündigt werden.

n Christian Kaiser
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Rückzahlungsklauseln für Fortbildungs-
kosten
 Das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) hat sich in seinem Ur-
teil vom 14.01.2009 (3 AZR 
900/07) mit der Wirksam-
keit von Rückzahlungsklau-
seln und insbesondere der 
zulässigen Bindungsdauer 
solcher Klauseln befasst. 
Hintergrund war die Klage 
eines Arbeitgebers auf Rück-
zahlung von Fortbildungsko-
sten. In der betrieblichen Pra-
xis kommt es häufig vor, dass 
der Arbeitgeber die Kosten für 
eine Aus- oder Fortbildung 
des Arbeitnehmers während 
des bestehenden Arbeitsver-
hältnisses übernimmt. Um bei 
einem zeitnahen Ausscheiden 
des Arbeitnehmers nach Ab-
schluss der Aus- oder Fortbil-
dung nicht auf den gesamt-
en Kosten sitzen zu bleiben, 
vereinbaren viele Arbeitgeber 

entsprechende Rückzahlungs-
klauseln. Die streitgegen-
ständliche Rückzahlungsklau-
sel in dem konkreten Fall sah 
eine Bindungsdauer von fünf 
Jahren vor.
Nach Ansicht des BAG un-
terliege eine Klausel, die den 
Arbeitnehmer zur Rückzah-
lung von Aus- und Fortbil-
dungskosten verpflichte, der 
Inhaltskontrolle nach den  
§§ 305 ff. BGB. Voraussetzung 
für eine wirksame Rückzah-
lungsklausel sei, dass die Aus-
bildung für den Arbeitneh-
mer einen geldwerten Vorteil 
darstelle und dieser nicht 
unangemessen lange an das 
Arbeitsverhältnis gebunden 
werde. Bei der Bestimmung 
der zulässigen Bindungsdau-
er müssten im Rahmen der 
von der Rechtsprechung ent-

wickelten Richtwerte jeweils 
einzelfallbezogen die Vorteile 
der Ausbildung mit den Nach-
teilen der Bindungsdauer ab-
gewogen werden. 
Sei zwischen den Parteien 
eine zu lange Bindungsdauer 
vereinbart, führe dies grund-
sätzlich zur Unwirksamkeit 
der Rückzahlungsklausel. Der 
Arbeitgeber könne dann keine 
Rückzahlung geltend machen. 
Es komme auch keine „gel-
tungserhaltende Reduktion“ 
auf die zulässige Bindungs-
dauer in Betracht. Zumin-
dest die Besonderheiten des 
Arbeitsrechts und –lebens 
forderten eine ergänzende 
Vertragsauslegung jedoch 
ausnahmsweise dann, wenn 
es objektiv schwierig gewesen 
sei, die zulässige Bindungs-
dauer zu bestimmen und 

sich dieses Prognoserisiko für 
den Arbeitgeber verwirklicht 
habe. 
Das BAG hat in dem konkreten 
Fall die Rückzahlungsklage des 
Arbeitgebers – wie schon die 
Vorinstanzen – abgewiesen. In 
der Rückzahlungsklausel hat-
te der Arbeitgeber anstatt ei-
ner möglicherweise zulässigen 
Bindungsdauer von zwei Jah-
ren den Arbeitnehmer unzu-
lässigerweise fünf Jahre nach 
Beendigung der Fortbildung 
gebunden. Da zum einen die 
Bindungsdauer unangemes-
sen lang gewesen ist und zum 
anderen das etwaige Progno-
serisiko des Arbeitgebers sich 
nicht verwirklicht hat, ist die 
Rückzahlungsklage ohne Er-
folg geblieben.
n Daniel Hartmann
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Entgeltfortzahlung nach Hormonbe-
handlung
 Das Urteil des Hessi-
schen Landesarbeitsgerichts 
vom 26.11.2008 (6/18 Sa 
740/08) hatte die Frage der 
Entgeltfortzahlung für Ar-
beitsunfähigkeitszeiten, die 
auf eine Hormonbehand-
lung zurückzuführen waren, 
zum Gegenstand. 
In dem streitgegenständ-
lichen Verfahren hatte der 
Arbeitgeber an die Arbeit-
nehmerin für vier Krankheits-
zeiträume ca. EUR 2.600,00 
Entgeltfortzahlung nach dem 
Entgeltfortzahlungsgesetz 
(EFZG) geleistet. Als er da-
von Kenntnis erlangte, dass 
die Krankheitszeiten auf eine 
Hormonbehandlung zurück-
zuführen waren, der sich die 
Mitarbeiterin zur Behebung 
einer Unfruchtbarkeit unter-
zogen hatte, verlangte er die 
geleistete Entgeltfortzahlung 

zurück. Er vertrat die Ansicht, 
dass ihn keine Pflicht zur Ent-
geltfortzahlung treffe, weil die 
Arbeitnehmerin die Hormon-
behandlung freiwillig durch-
geführt habe und sie nicht 
zur Gesundung von einer be-
stehenden Krankheit erfolgt 
sei. Die Arbeitnehmerin treffe 
insoweit ein Verschulden an 
den zur Arbeitsunfähigkeit 
führenden Erkrankungen.
Das LAG hat die Klage des Ar-
beitgebers auf Rückzahlung 
der erhaltenen Entgeltfort-
zahlung abgewiesen. Ein Ar-
beitnehmer besitze einen Ent-
geltfortzahlungsanspruch im 
Krankheitsfall, wenn er durch 
Arbeitsunfähigkeit infolge 
einer Krankheit an seiner Ar-
beitsleistung gehindert sei, 
ohne dass ihn ein Verschulden 
treffe. Ein solches Verschul-
den der Arbeitnehmerin hat 

das LAG in dem konkreten Fall 
ausdrücklich verneint. 
Es hat klargestellt, dass die 
Hormonbehandlung selbst 
nicht die Krankheitsursache 
für die vier Zeiträume gewe-
sen sei. Erst die Nebenwir-
kungen und Unverträglich-
keiten, die bei der Hormon-
behandlung zur Behebung 
der Unfruchtbarkeit aufge-
treten seien, hätten zur Ar-
beitsunfähigkeit geführt. Die 
Rechtsordnung gestatte ohne 
Ausschluss des Entgeltfort-
zahlungsanspruchs, dass ein 
Arbeitnehmer im Rahmen des 
Üblichen eine private und von 
seinem eigenen Interesse ge-
tragene Lebensführung habe. 
Übe der Arbeitnehmer davon 
abweichend eine besonders 
gefährliche Lebensweise aus, 
nehme die Rechtsordnung 
ein Verschulden an, weil der 

Arbeitnehmer grob gegen das 
von einem verständigen Men-
schen im eigenen Interesse 
zu erwartende Verhalten ver-
stoße. 
Die Durchführung einer Hor-
monbehandlung unter ärzt-
licher Anleitung zur Behebung 
einer Unfruchtbarkeit sei je-
doch eine Verhaltensweise der 
privaten Lebensgestaltung, 
die in keiner Weise gegen das 
von einem verständigen Men-
schen im eigenen Interesse 
zu erwartende Verhalten ver-
stoße. Da der Erfolg der Hor-
monbehandlung und die mit 
ihr einhergehenden voraus-
sehbaren Erkrankungen nicht 
in einem Missverhältnis ge-
standen haben, war die Rück-
zahlungsklage des Arbeitge-
bers abzuweisen. 
n Daniel Hartmann
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Herausgreifende Kündigung
 Seit vielen Jahren wird 
im deutschen Arbeitsrecht 
die Frage der Anwendbarkeit 
des Gleichbehandlungsgrund-
satzes bei Kündigungen disku-
tiert. Das Problem stellt sich, 
wenn mehrere Arbeitnehmer 
gleichartige Pflichtverlet-
zungen begangen haben, der 
Arbeitgeber aber dennoch 
nur das Arbeitsverhältnis 
eines Arbeitnehmers oder 
eines Teils der pflichtwid-
rig handelnden Arbeitneh-
mer kündigt. In diesem Fall 
spricht man von einer „he-
rausgreifenden Kündigung“. 
Mit einem solchen Fall hatte 
sich jüngst das Hessische Lan-
desarbeitsgericht (Urteil vom 
10.09.2008, 6 Sa 384/08) 

auseinanderzusetzen. 
In einem großen Einzelhan-
delsunternehmen warf der 
Arbeitgeber Mitarbeitern den 
Missbrauch eines Payback-Son-
dercoupons vor. Kurz zusam-
mengefasst hatten Mitarbeiter 
des Arbeitgebers diese Son-
dercoupons abredewidrig ge-
braucht und den Wert des Son-
dercoupons (EUR 5,-) mehrfach 
zum Nachteil des Arbeitgebers 
auf ihren Payback-Karten gut-
schreiben lassen. Der Arbeitge-
ber sprach daraufhin einigen, 
jedoch nicht allen Mitarbeitern, 
eine außerordentliche Kündi-
gung aus. 
Das LAG Hessen nahm zwar an, 
dass eine Straftat zu Lasten des 
Arbeitgebers vorliege. In An-

lehnung an eine bereits jahr-
zehnte alte Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts kam es 
jedoch zu dem Ergebnis, dass 
die Kündigungen unwirksam 
seien. Zwar sei der Gleichbe-
handlungsgrundsatz bei der 
Beurteilung einer Kündigung 
nicht unmittelbar anzuwenden, 
weil er mit dem Gebot der um-
fassenden Einzelfallabwägung 
nur beschränkt zu vereinbaren 
sei. Jedoch könne der Gleich-
behandlungsgrundsatz mittel-
bare Wirkungen haben und sei 
als ein maßgeblicher Gesichts-
punkt in die Abwägung einzu-
beziehen. Wenn wegen eines 
gleichartigen Kündigungs-
grundes mehrere Kündigungen 
ausgesprochen werden, hänge 

es von den bei jeder Kündigung 
zu  berücksichtigenden Beson-
derheiten ab, ob die Kündigung 
aller Arbeitnehmer gerechtfer-
tigt sei. Bei gleicher Ausgangs-
lage müsse der Arbeitgeber, der 
nach einer selbst gesetzten Re-
gel verfahre, darlegen, weshalb 
er in einem Fall hiervon ab-
weiche. Bei einem von mehre-
ren Arbeitnehmern gemeinsam 
begangenen Prämienbetrug 
darf der Arbeitgeber nicht nur 
zwei Arbeitnehmern kündigen 
und es bei dem anderen, eben-
so belasteten Arbeitnehmer bei 
einer Verwarnung belassen.

n Thomas Schelp
Rechtsanwalt

 Das Grundrecht der kol-
lektiven Koalitionsfreiheit 
schützt Gewerkschaften in 
ihrem Bestand, ihrer orga-
nisatorischen Ausgestaltung 
und in ihrer Betätigung. Zum 
Kernbereich dieser kollektiven 
Betätigungsfreiheit gehören 
sowohl das Tarifvertrags- und 
Arbeitskampfrecht, als auch 
die Betreuung und die Wer-
bung neuer Mitglieder. In-
wieweit Gewerkschaften das 
Recht haben, Arbeitnehmer 
an ihrem Arbeitsplatz und 
gegebenenfalls auch während 
der Arbeitszeit anzusprechen, 
war schon des Öfteren Gegen-
stand höchstrichterlicher Ent-
scheidungen. Nunmehr hatte 
sich das Bundesarbeitsgericht 
(Urteil vom 20.01.2009,  
1 AZR 515/08) mit der Frage 
der Mitgliederwerbung über 
elektronische Kommunika-
tionsmittel des Arbeitgebers 
(E-Mail) zu befassen.
Das BAG entschied, dass sich 
eine tarifzuständige Gewerk-
schaft an Arbeitnehmer über 
deren betriebliche E-Mail-
Adressen mit Werbung und In-
formationen wenden darf. Dies 
gilt auch, wenn der Arbeitge-
ber den Gebrauch der E-Mail-

Adressen zu privaten Zwecken 
untersagt hat. Die Entscheidung 
einer Gewerkschaft, Arbeitneh-
mer auf diesem Weg anzuspre-
chen, ist Teil ihrer durch Art. 9 
Abs. 3 Satz 1 GG geschützten 
Betätigungsfreiheit.
Die Entscheidung fügt sich 
nahtlos ein in die bisherige 
Rechtsprechung des BAG zu 
gewerkschaftlicher Werbung. 
Wenn durch die Werbung 
Grundrechte des Arbeitgebers 
berührt werden, sind die Rechts-
positionen gegeneinander ab-
zuwägen. Das Eigentumsrecht 
des Arbeitgebers und sein Recht 
am eingerichteten und ausge-
übten Gewerbebetrieb haben 
hiernach zurückzutreten, so-
lange der E-Mail-Versand nicht 
zu nennenswerten Betriebsab-
laufstörungen oder spürbaren 
wirtschaftlichen Belastungen 
führt. Auf Persönlichkeitsrechte 
der Arbeitnehmer kann sich der 
Arbeitgeber gegenüber der Ge-
werkschaft nicht berufen.
Im Einklang mit dieser Recht-
sprechung wies das BAG die 
Klage eines Dienstleistungsun-
ternehmens ab, mit der dieses 
der Gewerkschaft ver.di die 
Versendung von E-Mails an die 
betrieblichen E-Mail-Adressen 

seiner Mitarbeiter untersagen 
lassen wollte, denn Störungen 
des Betriebsablaufs oder mess-
bare wirtschaftliche Nachteile 

hatte die Arbeitgeberin schon 
selbst nicht vorgetragen. 
n Thomas Schelp
Rechtsanwalt

Arbeitsrechtliche Praktiker

SEMINARE GmbH

Inhouse-Seminare 2009

• Das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz in der betrieblichen
Praxis

• Die rechtssichere Gestaltung 
von Arbeitsverträgen

• Personalkosten senken ohne 
Kündigung

• Krankheit als Kündigungsgrund

• Alles um den Aufhebungs-/Ab-
wicklungsvertrag - Neues zur 
Sperrzeit

• Alles von A wie Arbeitsvertrag 
bis Z wie Zeugnis.

in Kooperation mit den Rechtsanwälten der Ulrich Weber & Partner GbR

Anmeldung &
weitere Infos: www.aps-seminare.de

Gewerkschaftswerbung per E-Mail
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Mitbestimmung beim Gesundheitsschutz 
und der Gefährdungsbeurteilung

 G e s u n d -
heitsschutz als 
Beratungstipp 
– und das in 
Zeiten, in de-
nen die Fi-
nanzkrise die 
Realwirtschaft 

erreicht? Haben Betriebsräte 
und Arbeitgeber jetzt nicht 
andere Sorgen und stehen 
konkrete Maßnahmen zur 
Sicherung der Arbeitsplät-
ze nicht im Mittelpunkt der 
Verhandlungen zwischen den 
Betriebspartnern? 
Intensive Verhandlungen zum 
Erhalt von Arbeitsplätzen ste-
hen an, da bleibt keine Zeit für 
Themen wie Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz, oder?
Weit gefehlt: Denn die Arbeits-
bedingungen haben sich in den 
vergangenen Jahren massiv 
verändert. Betriebliche Um-
strukturierungen, Industrialisie-
rung von Arbeitsprozessen und 
erhöhte Anforderungen an den 
einzelnen Beschäftigten und 
die von ihm ausgeübte Tätig-
keit stehen in vielen Betrieben 
auf der Tagesordnung. 
Folgen dieser geänderten Ar-
beitsbedingungen können phy-
sische und psychische Erkran-
kungen sein. Der Beschäftigte 
ist den erhöhten Anforderungen 
nicht mehr gewachsen und wird 
krank. Die krankheitsbedingten 
Ausfallzeiten der Beschäftigten 
nehmen zu. Verschiedene Stu-
dien bestätigen dies bereits 
und stellen zwischen den sich 
ändernden Arbeitsbedingungen 
und insbesondere der Zunahme 
psychischer Erkrankungen ei-
nen engen Zusammenhang her 
(Studie der Deutschen Ange-

stellten Krankenkasse, Gesund-
heitsbilanz Kreditgewerbe 2007 
sowie DGB-Index Gute Arbeit 
2008).
Ganzheitliches Verständnis 
von Gesundheit
Gemäß Weltgesundheitsorga-
nisation zielt Gesundheitsför-
derung „auf einen Prozess, al-
len Menschen ein höheres Maß 
an Selbstbestimmung über ihre 
Gesundheit zu ermöglichen und 
sie zur Stärkung ihrer Gesund-
heit zu befähigen.“ Gesundheit 
wird demnach ganzheitlich ver-
standen und nicht lediglich als 
Gegensatz zur Krankheit. Ar-
beitswissenschaftlich bezeich-
net man diese beiden unter-
schiedlichen Ansätze als Salu-
togenese und Pathogenese. Der 
Begriff Salutogenese bedeutet 
soviel wie „Gesundheitsentste-
hung“ oder „Ursprung von Ge-
sundheit“.
Die Betonung des Präventi-
onsgedankens liegt dabei auf 
der Hand. Unterschieden wird 
die auf verhältnisbezogene 
Handlungsfelder gerichtete 
Prävention von der verhal-
tensbezogenen Prävention. Zur 
Verhaltensprävention zählen 
das Individuum fokussierende 
Maßnahmen wie z. B. Rücken-
schulung, Bewegungspausen, 
Entspannungskurse, Ernäh-
rungsberatung, Betriebssport 
und Suchtprävention.
In den Bereich der Verhält-
nisprävention fallen Maßnah-
men wie die Beteiligung von 
Beschäftigten bei Verände-
rungsprozessen, Erhebung so-
zialer Benchmarks durch Befra-
gung, Aufgabenbereicherung 
(job enrichment), Aufgabener-
weiterung (job enlargement), 

Aufgabenwechsel (job rotation), 
ergonomische Gestaltung der 
Arbeitsplätze, Gesundheitszir-
kel, Verbesserung des Betriebs-
klimas, Arbeitszeitregelungen, 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 
Viele Arbeitgeber haben die 
Notwendigkeit erkannt, mög-
lichen Belastungen und Ge-
fährdungen der Beschäftigten 
entgegenzuwirken und dadurch 
Ausfallzeiten zu reduzieren. Sie 
versuchen gemeinsam mit dem 
Betriebsrat, Verbesserungen in 
der betrieblichen Praxis umzu-
setzen.
Mitbestimmung des Betriebs-
rats
Der Betriebsrat hat nach § 87 
Abs. 1 Nr. 7 BetrVG bei Rege-
lungen über die Verhütung von 
Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten sowie über den 
Gesundheitsschutz mitzube-
stimmen. 
Die Mitbestimmung des Be-
triebsrats entbindet die Ar-
beitgeber jedoch nicht von der 
Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Pflichten. So hat der Gesetz-
geber den Arbeitgebern neben 
dem betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement von er-
krankten Beschäftigten gemäß 
§ 84 SGB IX z.B. die Gefähr-
dungsbeurteilung gemäß § 5 
ArbSchG als gesetzliche Auf-
gabe im Rahmen des Gesund-
heitsschutzes übertragen. 
Der Arbeitgeber hat nach § 5 
ArbSchG durch eine Beurtei-
lung der für die Beschäftigten 
mit ihrer Arbeit verbundenen 
Gefährdungen zu ermitteln, 
welche Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes erforderlich sind. 
Der Katalog der zu ermitteln-

den Gefährdungen ist weit ge-
fasst. Neben klassischen Fragen 
wie z.B. der Gestaltung von 
Arbeitsplätzen sowie den phy-
sikalischen, chemischen und 
biologischen Einwirkungen auf 
die Beschäftigten besteht auch 
Ermittlungsbedarf bei der Ge-
staltung und Auswahl von Ar-
beitsmitteln sowie der Gestal-
tung von Arbeitsabläufen, der 
Arbeitszeit und deren Zusam-
menwirken. Darunter fällt nach 
Ansicht des Bundesarbeits-
gerichts auch die Ermittlung 
psychischer Belastungen (BAG 
vom 8.6.2004, 1 ABR 13/03). 
Der Betriebsrat hat bei der 
Gefährdungsbeurteilung ein 
Mitbestimmungsrecht, da der 
Arbeitgeber bei der Beurteilung 
einen Spielraum besitzt, dessen 
Ausfüllung der Mitbestimmung 
unterliegt.
Arbeitgeber und Betriebsräte 
sollten die Gestaltungsmög-
lichkeiten im Gesundheits-
schutz gemeinsam nutzen, um 
Überbelastungen und Ausfall-
zeiten der Beschäftigten zu re-
duzieren. So kann der Gesund-
heitsschutz auch in schwierigen 
wirtschaftlichen Zeiten zum 
strategischen Gewinn für den 
Arbeitgeber, den Betriebsrat 
und die Beschäftigten werden: 
denn die Ziele des gesetzlich 
vorgeschriebenen Gesundheits-
schutzes und insbesondere der 
Gefährdungsbeurteilung, die 
Reduzierung und Minimierung 
von Fehlbelastungen und die 
Schaffung menschengerechter 
Arbeitsbedingungen, führt zu 
geringeren Ausfallzeiten und 
motivierten Beschäftigten.
n Thomas M. Steins
CAIDAO Consultants Berlin
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